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Der zuständige Umweltausschuss des Europäischen Parlaments hat in dem Verfahren zur Novellierung der 
Richtlinie 2002/96/EG (WEEE) seinen Bericht zum Vorschlag der EU-Kommission vom Dezember 2008 
vorgelegt. Dieser sieht eine Erweiterung des Anwendungsbereichs sowie Erleichterungen für Hersteller vor. 
Die Novellierung der Ökodesign-Richtlinie ist hingegen bereits abgeschlossen, zukünftig werden auch 
energieverbrauchsrelevante Produkte von ihr erfasst. Ebenfalls europarechtlich beeinflusst sind die Rege-
lungen des neuen Batteriegesetzes (BattG), das zum 1. März 2010 vollständig in Kraft tritt. Dieses führt 
erstmalig eine Anzeigepflicht für Marktteilnehmer ein, die Batterien in den Verkehr bringen. 
 

 
WEEE-Novelle: Umweltausschuss des Europäi-
schen Parlaments legt Bericht vor 
 
In dem Ausschussbericht zur WEEE-Novelle (Dok. 
430.635 vom 8. Feb. 2010) wird von dem Umwelt-
ausschuss des Europ. Parlaments vorgeschlagen, 
die Richtlinie künftig auf sämtliche  Elektro- und 
Elektronikgeräte zu erstrecken. Ausnahmen von 
diesem offenen Anwendungsbereich  sollen aus-
drücklich festgelegt werden, etwa für ortsfeste in-
dustrielle Großanlagen oder Photovoltaik-Module. 
Für einen offenen Anwendungsbereich mit festen 
Ausnahmen hatte sich zuletzt, neben zehn anderen 
Mitgliedstaaten, auch Deutschland ausgesprochen. 
Die EU-Kommission hingegen schlägt einen be-
grenzten, kategorienbasierten Anwendungsbereich 
vor, wie er in der geltenden Richtlinie 2002/96/EG 
enthalten ist.  
 
Gleichzeitig kommt der Umweltausschuss zwei 
Hauptforderungen der Hersteller entgegen (vgl. 
unseren Newsletter vom 18. Juni 2009): So soll die 
Erfüllung der vorgeschlagenen Mindestsammelquo-
te für Altgeräte von 65 % ab 2016 nicht, wie noch 
von der Kommission vorgeschlagen, in der Verant-
wortung der Hersteller, sondern der Mitgliedstaaten 
liegen. Zudem soll es auch nach der Novelle mög-

lich sein, die in Deutschland verankerte geteilte 
Produktverantwortung beizubehalten. Während der 
Kommissionsvorschlag noch die Möglichkeit vor-
sah, den Herstellern sämtliche Kosten für die 
Sammlung und Rücknahme von Altgeräten auf-
zugeben, sind die Hersteller nach dem Bericht nur 
noch angehalten, die gesammelten Geräte in eige-
ner Finanzierungsverantwortung zu behandeln.  
 
Weitere Informationen 
 
Den Ausschussbericht finden Sie unter: 
 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pub
Ref=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-
430.635+01+DOC+PDF+V0//DE&language=EN. 
 
 
Neue Ökodesign-Richlinie in Kraft  
 
Am 20. November trat die neue Ökodesign-
Richtlinie 2009/125/EG in Kraft (ABlEG Nr. L 
285/10), welche die bisherige Richtlinie 2005/32/EG 
ablöst. Sie erweitert den Anwendungsbereich von 
energiebetriebenen auf energieverbrauchsrelevante 
Produkte, d.h. Gegenstände,  deren  Nutzung  den  
Verbrauch  von  Energie in irgendeiner  Weise  
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beeinflusst, s. Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie. Damit ist 
die EU-Kommission befugt, in Zukunft auch Anfor-
derungen für Produkte vorzuschlagen, die einen 
lediglich indirekten Einfluss  auf den Energie-
verbrauch haben, wie beispielsweise Dämmstoffe 
oder Fenster. Des Weiteren legt die neue Richtlinie 
fest, dass die Kommission nach 2012 die Zweck-
mäßigkeit einer Ausweitung auf sämtliche Produkte 
bewerten soll. Die Richtlinie gilt nicht unmittelbar, 
sondern bedarf erst der Umsetzung durch die ein-
zelnen Mitgliedstaaten, in Deutschland in das Ener-
giebetriebene-Produkte-Gesetz (EBPG). Hierzu ist 
eine Frist bis zum 20. November 2010 vorgesehen. 
 
 
Letzte Stufe des Batteriegesetzes tritt in Kraft  
 
Bereits im Juni 2009 wurde das BattG verkündet, 
das die alte Batterieverordnung abgelöst hat (s. 
hierzu bereits Newsletter vom 30. Juli 2009). Wie 
die Batterieverordnung, legt auch das neue Gesetz 
die Rücknahme- und Entsorgungsverantwortung für 
Altbatterien und Altakkumulatoren grundsätzlich in 
die Hände der Hersteller, Importeure und Vertrei-
ber. Neu ist die Einführung eines staatlichen Her-
stellerregisters entsprechend dem Elektro-
Altgeräte-Register: Das BattG sieht für betroffene  
Marktteilnehmer eine eigene Anzeigepflicht  zum 
sog. "BatterieG-Melderegister" beim Umweltbun-
desamt (UBA) vor, § 4 BattG. Diese Anzeige muss 
online bis zum Stichtag des 28. Februar 2010 er-
folgen, Gebühren werden dabei nicht erhoben. Am 
1. März 2010 tritt dann mit den Sanktionsvorschrif-
ten gemäß § 22 BattG die letzte Stufe des Geset-
zes in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt stellt das Inver-
kehrbringen von Batterien ohne vorherige Anzeige 
der Marktteilnahme im Melderegister eine ggf. buß-
geldpflichtige Ordnungswidrigkeit dar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Informationen 
 
Zu dem Batterie-Melderegister gelangen Sie über: 
 

www.battg-melderegister.umweltbundesamt.de 
 
Näheres zu Inhalt und Anforderungen des Gesetzes 
finden Sie unter: 
 
http://www.bmu.de/abfallwirtschaft/downloads/doc/3
9732.php 
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